
 

 
 
 
 

 

SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 

 

 

Satzung über den Betrieb der Mehrzweckhallen Niedereschach 

 
§ 1 

Geltungsbereich 

 

Die Gemeinde Niedereschach betreibt folgende Mehrzweckhallen als Betrieb gewerblicher 

Art (BgA) 

 

 Eschachhalle Niedereschach 

 Schulsporthalle Niedereschach 

 Schloßberghalle Kappel 

 Schlierbachhalle Schabenhausen 

 Bodenackerhalle Fischbach 

 

Art und Umfang der Nutzung bestimmt die Gemeinde. 

Durch den Betrieb der aufgeführten Mehrzweckhallen werden keine nachhaltigen Gewinne 

erzielt! 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 

 

§ 2 

Außerkrafttreten der Satzung über den Betrieb der Eschachhalle 

 

Gleichzeitig tritt die Satzung über den Betrieb der Eschachhalle v. 18.10.1999 außer Kraft. 

 

Niedereschach, den 14.11.2022 

 

Ragg 
(Bürgermeister) 


